
Ärztinnen und Ärzte sind im Hinblick auf Ausschaffungen 
gesetzlich zur Weitergabe von Gesundheitsdaten verpflichtet.  
Ab 1. Januar 2026 gibt es hierfür ein schweizweit einheitliches 
Formular. Ziel ist die Weitergabe medizinischer Daten unter 
Wahrung der rechtlichen Vorgaben.
Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW),  
Konferenz Schweizerischer Gefängnisärzte und -ärztinnen (KSG)

Datenweitergabe

Ärztliche Kommunikation 
im Wegweisungsvollzug

Wenn Personen mit einem rechts-
kräftigen Wegweisungsentscheid 

die Schweiz nicht freiwillig verlassen, 
wird eine zwangsweise Rückführung ge-
plant. Diese erfolgt oft auf dem Luftweg. 
Im Hinblick auf die Ausschaffung muss 
die Transportfähigkeit der Betroffenen 

aus medizinischer Sicht geprüft werden. 
Seit einer Verordnungsänderung im Mai 
2022, die Art. 71b AIG präzisiert [1], 
liegt die Verantwortung für die Beurtei-
lung der Transportfähigkeit nicht mehr 
bei den behandelnden Ärztinnen und 
Ärzten, sondern bei der vom Staatssekre-

tariat für Migration (SEM) mandatierten 
Organisation, aktuell ist dies die Firma 
Oseara AG. Deren Ärztinnen und Ärzte 
fällen den Entscheid, ob dem Transport 
aus medizinischer Sicht etwas entgegen-
steht. Sie bestimmen auch, welche Mass-
nahmen vor und/oder während des Trans-
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krankungen (beispielsweise Herzinfarkt, 
Psychose) sowie die aktuelle Medikation. 
Idealerweise liegt dafür vom Patienten 
oder von der Patientin eine schriftliche 
Entbindung der Schweigepflicht vor. Me-
dizinische Daten, die für den Vollzug der 
Wegweisung nicht erforderlich sind, wer-
den nicht weitergegeben. Darüber wurde 
in der «Schweizerischen Ärztezeitung» be-
reits berichtet [2].

Wahrung des Arztgeheimnisses
Liegen relevante Gesundheitsdaten vor, 
so ist grundsätzlich das Arztgeheimnis 
nach Art. 321 StGB zu beachten. Die be-
handelnde Ärztin beziehungsweise der 
behandelnde Arzt informiert die ausreise-
pflichtige Person über die Wichtigkeit 
und Pflicht der Datenweitergabe und er-
sucht um entsprechende Einwilligung. Es 
kann vorkommen, dass im Hinblick auf 

die Ausschaffung Gesundheitsdaten vor-
liegen und die Informationsweitergabe im 
gesundheitlichen Interesse der Betroffe-
nen ist, diese jedoch nicht in die Über-
mittlung einwilligen wollen oder wegen 
Urteilsunfähigkeit nicht einwilligen kön-
nen. Die behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte stehen trotzdem in der Verantwor-
tung, die für den Vollzug der Wegweisung 
relevanten Daten weiterzugeben. Wie mit 
der Spannung umzugehen ist, dass es das 
Arztgeheimnis grundsätzlich auch im 
Wegweisungsvollzug zu wahren gilt, hat 
die eingangs erwähnte Gesetzes- bezie-
hungsweise Verordnungsrevision nicht 
vollständig geklärt. Bund und Kantone 
sind der Auffassung, dass aufgrund der 
geltenden Rechtslage keine förmliche 
Entbindung vom Arztgeheimnis erforder-
lich ist. Die FMH, die Schweizerische 
Akademie der Medizinischen Wissen-
schaften (SAMW) und die Konferenz 
Schweizerischer Gefängnisärzte und -ärz-
tinnen (KSG) empfehlen hingegen zum 
Schutz der Arztpersonen dringend, auch 
in solchen Fällen eine Entbindung vom 
Arztgeheimnis durch die dafür zuständige 
Instanz. Dies haben die genannten Orga-
nisationen bereits 2023 in einem Artikel 
in der «Schweizerischen Ärztezeitung» 
ausgeführt [3]. 

Die Verantwortung für die Entbin-
dung vom Berufsgeheimnis liegt in allen 
Kantonen bei der Gesundheitsdirektion. 
Je nach Kanton gibt es organisatorische 
Unterschiede, wer die Aufgabe ausführt. 
Als Hilfestellung für die Praxis haben die 
Ärzteorganisationen eine Übersicht er-
stellt mit Links zu den zuständigen kan-
tonalen Stellen und Formularvorlagen 
(siehe samw.ch/wegweisungsvollzug). 

Schweizweit einheitliches 
Formular
Ab dem 1. Januar 2026 wird für die 
Übermittlung der medizinischen Daten 
schweizweit ein einheitliches Formular 
eingeführt. Dieses trägt den Titel «Ärzt

Die Verantwortung für die Entbindung vom 
Berufsgeheimnis liegt in allen Kantonen bei  

der Gesundheitsdirektion.

ports zum Schutz der Gesundheit der 
Ausreisepflichtigen zu ergreifen sind. 

Pflicht zur Datenweitergabe
Um Personen, die nicht transportfähig 
sind, zu erkennen, ist eine Weitergabe der 
medizinischen Daten nötig. Ärztinnen 
und Ärzte, die die Betroffenen vor der 
Wegweisung an ihrem Wohn- bezie-
hungsweise Aufenthaltsort (zum Beispiel 
in einem Bundesasylzentrum oder in der 
ausländerrechtlichen Administrativhaft) 
medizinisch betreuen, müssen medizini-
sche Daten weitergeben. Und zwar dieje-
nigen aktuellen, ihnen bekannten Daten, 
die relevant sind für die bei der Oseara 
AG arbeitenden Ärztinnen und Ärzte, die 
die Transportfähigkeit beurteilen. Dazu 
gehören unter anderem aktuelle Erkran-
kungen (beispielsweise Diabetes, Hyper-
tonie) und durchgemachte schwere Er-
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licher Bericht im Rückkehrbereich/Weg-
weisungsvollzug». Das Formular wurde 
von einer Arbeitsgruppe mit Vertretungen 
der Ärzteschaft und von Kantons- bezie-
hungsweise Bundesbehörden erarbeitet. 
Vonseiten Ärzteschaft haben Delegierte 
der FMH, der SAMW und der KSG mit-
gearbeitet. In einer mehrmonatigen Pilot-
phase wurden die neuen Abläufe für die 
Datenweitergabe sowie das neue Formu-
lar in den Kantonen Thurgau, Waadt und 
Solothurn auf ihre Praxistauglichkeit ge-
testet und anschliessend leichten Anpas-
sungen unterzogen.

Vorgehen in der Praxis
Liegt für eine Person ein rechtskräftiger 
Weg- oder Ausweisungsentscheid bezie-
hungsweise eine Landesverweisung vor, 
erhalten die behandelnden Ärztinnen und 
Ärzte eine E-Mail vom kantonalen Mig-
rationsamt (oder von der Oseara AG oder 
einem anderen von den Behörden beauf-
tragten Dienstleister) mit dem Namen 
des oder der Betroffenen und der Auffor-
derung, das Formular elektronisch auszu-
füllen. Die Information über die bevor-
stehende Ausschaffung sollte den 
Betroffenen allerdings nicht durch die 
Ärztin oder den Arzt vermittelt werden, 
sondern durch die mit der Ausschaffung 
beauftragte Behörde. Die behandelnden 

Ärztinnen und Ärzte gehen nach Erhalt 
der E-Mail wie folgt vor:
•	 Liegen zur ausreisepflichtigen Person 

keine Gesundheitsdaten vor, die für 
die Beurteilung der Transportfähig-
keit relevant sind, müssen nur wenige 
Punkte ausgefüllt werden. Hierfür ist 
keine Einwilligung des Patienten oder 
der Patientin erforderlich. Das Formu-
lar kann an die auftraggebende Stelle 
zurückgeschickt werden. Der Vorgang 
dauert wenige Minuten. 

•	 Liegen hingegen im Hinblick auf den 
Transport aktuelle, relevante Gesund-
heitsdaten vor, so ist die behandelnde 
Arztperson verpflichtet, diese weiterzu-
leiten. Und zwar an die Ärztinnen und 
Ärzte der Oseara AG, die die Trans-
portfähigkeit beurteilen. Diese Be-
stimmung dient dem gesundheitlichen 
Schutz der ausreisepflichtigen Person. 
Nur wenn bekannt ist, dass gesund-
heitliche Aspekte der Ausschaffung 
entgegenstehen, kann der Transport 
zum Schutz des Patienten oder der Pa-
tientin abgesagt, verschoben oder ver-
antwortungsvoll medizinisch begleitet 
werden. Behandelnde Ärztinnen und 
Ärzte informieren die ausreisepflich-
tige Person über die Wichtigkeit der 
Datenweitergabe und ersuchen um 
entsprechende Einwilligung. Die Ein-
willigung zur Datenweitergabe wird im 
Formular dokumentiert.

•	 Gibt die ausreisepflichtige Person die 
Einwilligung nicht und ist die behan-
delnde Arztperson überzeugt, dass es 
angesichts des Gesundheitszustandes 
angezeigt ist, dass die abschliessend be-
urteilenden Ärztinnen und Ärzte die 
Information zur Verfügung haben, lässt 
sie sich bei der zuständigen kantonalen 
Behörde von der ärztlichen Schweige-
pflicht entbinden. Die erfolgte Ent-
bindung vom Arztgeheimnis wird im 
Formular dokumentiert.

•	 Anschliessend werden – soweit vor-
handen beziehungsweise bekannt – die 
relevanten Beschwerden, Diagnosen, 
Spitalaufenthalte, funktionellen Ein-
schränkungen und Medikationen 
beziehungsweise Behandlungen im 
Formular eingetragen. Zusätzliche me-
dizinische Abklärungen sind nicht er-
forderlich. 

•	 Für eine bessere Lesbarkeit muss das For-
mular elektronisch ausgefüllt werden.

•	 Aufgrund des Datenschutzes ist gesetz-
lich vorgeschrieben, dass die Weitergabe 
der medizinischen Daten immer von 

Arzt zu Arzt erfolgt, nicht an die Behör-
den. Aktuell ist das ausgefüllte Formular 
auf gesichertem elektronischem Weg an 
die Oseara AG zu schicken. 

•	 Das kantonale Migrationsamt ist da-
rüber zu informieren, dass ein ent-
sprechender Bericht erstellt und an 
die Oseara AG verschickt wurde. Eine 
Rechnung für den Aufwand kann bei 
der auftraggebenden Stelle eingereicht 
werden. 

Für behandelnde Ärztinnen und Ärzte 
kann es belastend sein, für Patientinnen 
und Patienten, die sie zum Teil jahrelang 
therapeutisch begleitet haben, das For-
mular auszufüllen. Die Autorinnen die-
ses Artikels hoffen jedoch, dass durch die 
Zusammenarbeit zwischen Behörden 
und Ärzteorganisationen mit dem oben 
beschriebenen Vorgehen ein Weg ge-
schaffen wurde, der gangbar ist. Dieser 
soll es ermöglichen, zum Schutz aller Be-
teiligten die Transportfähigkeit zu prü-
fen – unter Wahrung des Arztgeheimnis-
ses und im Einklang mit den rechtlichen 
Vorgaben.� •••

Korrespondenz
ethics@samw.ch
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Weiterführende Links
Beide säz-Artikel (Literatur
angaben 2 und 3) sind verfügbar 
auf samw.ch/wegweisungsvollzug

Verfügbarkeit der 
Formulare
Ab sofort steht das ab dem  
1. Januar 2026 schweizweit zu 
verwendende Formular unter 
folgenden Links in vier Sprachen 
(D, F, I, E) zur Verfügung
d:	samw.ch/wegweisungsvollzug
f:	 assm.ch/execution-du-renvoi
e:	 sams.ch/removal 
i:	 auf allen genannten Websites

Nicht Ärztinnen  
und Ärzte, sondern die  
Behörden informieren 

Betroffene über  
eine bevorstehende  

Ausschaffung.

Das neue Formular 
wurde gemeinsam  

von Ärzteschaft,  
Bund und Kantonen 

erarbeitet und in einer 
Pilotphase getestet. 
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http://assm.ch/execution-du-renvoi
http://sams.ch/removal 



